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Regulirungs -Anlagen , zu Triftbinrtei», zum Trift-, Schiff-

fahrts- oder Flößereibetriebe), gelten auch hinsichtlich der Ver¬

handlung und Entscheidung über dieses Verhältnis die

in den erwähnten Gesetzen und Vorschriften über die Zu¬

ständigkeit der Behörden und das Verfahren enthaltenen, auf

das in Rede stehende Verhältnis anwendbaren Be¬

stimmungen, einschließlich jener über die Zulässigkeit der Vor¬

arbeiten auf fremden Grunde die Berufungen und die Be¬

streitung der Kosten des Verfahrens".
Warum verschweigt man sich und Anderen gerade

diesen Paragraphen, welcher, nebenbei gesagt, einer jener ist,

die nicht durch das „Neichs-Fischereigesetz" direct gebunden, ganz

wohl in einer Special-Debatte discutirt werden könnten, jenen

Paragraphen, welcher das „Präcipuum" der Trift aus¬

drücklich berücksichtigt?

Wenn der Schluß dieses Paragraphen auch lautet: „Nichts¬

destoweniger sind bei diesen: Verfahren auch die ans den Fall
anwendb aren merital en Bestimmungen dieses (des Fischerei¬

gesetzes) zu beachten, und ist die Entscheidung in dritter
Instanz, wenn sie nach diesen Vorschriften nicht dem

„Ackerbau-Ministerium" zusteht, im Einvernehmen mit

demselben zu pflegen, — so möchte es, abgesehen von der

letzten Garantie, doch sehr schwierig sein, jene neuen,

zahlreichen, erst durch dieses Fischereigesetz ge¬

schaffenen, meritalen Bestimmungen taxativ anzuführen,

welche der „Fischerei" gegenüber der „Trift" einen neuen

und überwiegenden „Vorschub" leisten? —

Das wäre wohl eine recht „lohnende Preisausgabe"!

Der „Fischerei" steht gegen die „Trist" überhaupt kein

Einwand zu.

Wo diese sicher in den allermeisten Fällen als „domi-

nirend" anzuerkennende Wassernutzung besteht oder Platz greift,

wird sich schwerlich ein „Dummkopf" finden, welcher dort
die Prätensionen „rationeller Fischwirthschaft und

Hege" erhebt, dort von „Wasserveruureinigung" durch

die Holzklötze spricht oder „Fi sch st ege" anlegen will.
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